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	Meldungspflichtig ist …
	Wann muss die Meldung erfolgen?
	Rechtsgrundlage

	Änderung des Vorstands
	Unverzüglich nach Beschluss oder Amtsantritt
	§ 67 Abs. 1 BGB

	Satzungsänderung
	Nach Beschluss durch Mitgliederversammlung
	§ 71 Abs. 1 BGB

	Namensänderung des Vereins
	Nach Beschluss durch Mitgliederversammlung
	§ 67 Abs. 1 BGB

	Sitzverlegung des Vereins
	Ebenfalls nach satzungsgemäßem Beschluss
	§ 67 Abs. 1 BGB

	Änderung der Vertretungsregelung
	Z. B. von Gesamt- auf Einzelvertretung
	§ 26 Abs. 1 Satz 2 BGB

	Anmeldung der Liquidation oder Auflösung des Vereins
	Nach entsprechendem Mitgliederversammlungsbeschluss
	§ 74 BGB

	Änderung der Satzungszwecke (z. B. bei Gemeinnützigkeit)
	Bei jeder Änderung, die Außenwirkung entfaltet
	§ 71 Abs. 1 BGB

	Eintragung der neuen Adresse (Geschäftsstelle, Postfach)
	Wenn sie für die Erreichbarkeit relevant ist
	§ 79 BGB (durch Auslegung)
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